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Sachverhalt: 
 
In der Kreistagssitzung am 15.07.2024 ist unter anderem auch das Thema § 2b 
UStG-Umstellung beraten worden. Nach der sich abzeichnenden Verschiebung der 
verpflichtenden Umstellung nach § 2b UStG auf den 01.01.2024 hat der Kreistag sei-
nen Beschluss zur Umstel-lung bereits auf den 01.01.2025 (bisheriger spätester Um-
stellungstermin) aufgehoben. Damit kann der Landkreis nun zum neuen, spätesten 
Umstellungstermin Januar 2027 umstellen. Los-gelöst davon hat die Verwaltung die 
Prüfung zugesagt, ob durch den späteren Umstellungs-zeitpunkt wesentliche Nach-
teile entstehen. Dem wird mit dieser Sitzungsvorlage Rechnung ge-tragen. 
 
Inhaltlich bedeutet die Einführung des sog. § 2b UStG bzw. die Aufhebung von § 2 
Abs. 3 UStG a.F., dass die Umsatzbesteuerung von Kommunen umfassend erweitert 
wird. Während die Kommunen und damit auch der Schwarzwald-Baar-Kreis unter 
Anwendung der bisherigen Rechtslage nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher 
Art (BgA) als Unternehmer galten, wer-den die Kommunen künftig grundsätzlich wie 
ein privatwirtschaftliches Unternehmen behandelt, die im Wettbewerb zur Privatwirt-
schaft stehen. 
 
Aktuell führt der Schwarzwald-Baar-Kreis folgende Betriebe gewerblicher Art, für die 
er steuer-lich als Unternehmer gilt (also auch schon nach der bisherigen Rechtslage): 
- BgA Abfallwirtschaft 
- BgA Abstrichstelle  
- BgA Internat 
- BgA Kantine/Kiosk 
- BgA Personalgestellung 
- BgA PV-Anlagen/Parkplätze 
- BgA Sponsoring 
- BgA Sporthallen 
- BgA Vermessung 
- BgA Verwaltungskostenbeiträge 
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In diesen Bereichen kann der Landkreis, unabhängig von der Neuregelung des § 2b 
UStG, be-reits heute für die damit verbundenen Ausgaben sowohl im Ergebnis- als 
auch im Finanzhaus-halt die Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt geltend machen. 
 
Durch die Erweiterung der Steuerpflicht gem. § 2b UStG werden zukünftig weitere 
steuerbare und steuerpflichtige Bereiche hinzukommen.  
 
Infolge dessen müssten die betroffenen Entgelte des Landkreises um den jeweiligen 
Steuersatz erhöht werden, also an den jeweiligen Kunden weitergereicht werden. 
Ist dieser Kunde ein Unternehmer, besteht für ihn in aller Regel eine Vorsteuerab-
zugsmöglich-keit, sodass die zusätzliche Umsatzsteuerbelastung des Entgelts ein 
durchlaufender Posten ist. 
Ist der Kunde aber eine Privatperson, was eher die Regel ist, so stellt die zusätzliche 
Umsatz-steuerbelastung des Entgelts eine echte Mehrbelastung für den Bürger dar 
(also in der Regel 19 % Regelsteuersatz). Die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs auf 
umsatzsteuerbehaftete Leistun-gen grundsätzlich möglich. Klar gesehen werden 
muss aber, dass bei den betroffenen „Verwal-tungsleistungen“ in der Regel ein sehr 
hoher Personalkostenanteil enthalten ist, bei dem dann auch kein Vorsteuerabzug 
möglich ist. 
 
Möchte man die Umsatzsteuerbelastung der betreffenden Entgelte nicht an die Bür-
ger weiter-geben, sondern aus dem bisherigen Entgelt bezahlen, führt dieses zu ei-
ner entsprechenden Entgeltminderung, also zu geringeren Entgelteinnahmen beim 
Landkreis. Diese belaufen sich bei einem Steuersatz von 19 % auf 15,97 % und bei 
einem Steuersatz von 7 % auf 6,54 %. 
Die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs auf umsatzsteuerbehaftete Leistungen ist dann 
grund-sätzlich auch in diesem Fall möglich. Allerdings kann auch hier kein Vorsteuer-
abzug auf Perso-nalkosten erfolgen, die oft einen wesentlichen Teil der Aufwandssei-
te darstellen.  
 
Zudem muss bei den durch 2b UStG „neuen“ umsatzsteuerpflichtigen Bereichen die 
Vorsteuer einzeln ermittelt werden. Die Finanzverwaltung hat den damit verbunde-
nen enormen Aufwand erkannt und mit BMF-Schreiben vom 12.06.2024 u. a. Erleich-
terungen zum Vorsteuerabzug mit pauschalen Sätzen zugelassen. Die dort genann-
ten Einnahmeschlüssel führen durch Hinzurech-nung von nicht wirtschaftlichen Ein-
nahmen (z. B. Zuschüsse, Steueraufkommen) regelmäßig zu einem geringeren Ab-
zugssatz als bei Einzelermittlungen. 
 
Im Folgenden werden exemplarisch die für 2025 und 2026 angedachten Investitio-
nen auf einen möglichen höheren Vorsteuerabzug durch die erweiterte Steuerpflicht 
nach § 2b UStG über-prüft. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Da der Schwarzwald-Baar-Kreis bereits jetzt für die wesentlichen Bereiche BgAs 
führt, werden sich in den nächsten Jahren voraussichtlich keine wesentlichen Vor-
steuererstattungen durch die Anwendung der neuen Rechtslage ergeben. 
Auch bei kleinen Investitionen (z.B. Büroausstattungen) rechnet die Verwaltung nicht 
mit we-sentlichen Vorsteuerbeträgen da hierfür ein unternehmerischer Anteil von 
mehr als 10 Prozent je Wirtschaftsgut notwendig wäre, was in den allermeisten Fäl-
len nicht gegeben sein wird. 
 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Vorsteuerbeträge gem. § 15a UStG nach-
träglich zu korrigieren, wenn die erstmalige Verwendung der Leistung im Optionszeit-
raums nichtunterneh-merisch erfolgt und durch die Anwendung des § 2b UStG als 
unternehmerisch zu werten ist. 
Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass kein finanzieller Nachteil durch eine 
spätere Ein-führung des § 2b UStG entsteht. 
 
Für den Ergebnishaushalt lässt sich festhalten, dass schon heute nach alter Rechtsla-
ge für alle Betriebe gewerblicher Art des Landkreises die Vorsteuerabzugsmöglichkeit 
besteht.  
Für die restlichen Bereiche im Ergebnishaushalt lassen sich die finanziellen Auswir-
kungen nicht verlässlich abschätzen. Zum einen sind auf der Aufwandsseite noch 
nicht alle Positionen defi-niert die zum Vorsteuerabzug berechtigen, auf der anderen 
Seite sind relevante Sachverhalte mit einem geringen finanziellen Gewicht nicht in 
der notwendigen Detailliertheit die das Steuer-recht benötigt genau planbar. 
 
Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass die größte Aufwandsposition die ei-
nem steuer-pflichtigen Ertrag zugerechnet werden kann, meist der Personalaufwand 
ist, welcher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Die Verwaltung geht daher nach 
aktuellem Kenntnisstand für die restlichen Bereiche im Ergebnishaushalt, die keinem 
der o.g. Betriebe gewerblicher Art zuge-rechnet werden, nicht von wesentlichen Vor-
steuerbeträgen aus. 
 
Die allermeisten Landkreise nehmen die Umstellung nach § 2b UStG erst zum letzten 
mögli-chen Umstellungszeitpunkt vor, um ihre Bürger nicht zusätzlich zu belasten. 
Zudem halten sie sich damit die Möglichkeit offen, auch künftige Verschiebungen 
oder Änderungen nutzen zu können. 
 
Die Verwaltung empfiehlt deshalb die Umstellung nach § 2b UStG erst zum letzten 
möglichen Umstellungszeitpunkt vorzunehmen (also derzeit dem 01.01.2027). Nach-
dem der Beschluss zur Umstellung zum 01.01.2025 in der vergangenen Kreistagssit-
zung aufgehoben wurde, ist heute auch nur eine Kenntnisnahme möglich. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Kenntnisnahme 
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